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1. Vertragspartner

AXA Versicherung AG
Colonia-Allee 10-20, 51067 Köln
Postanschrift: 51171 Köln
Internet: www.AXA.de
Vorsitzender des Vorstandes: Dr. Alexander Vollert
Sitz der Gesellschaft: Köln
Handelsregister Köln HR B Nr. 21298

2. Weitere Ansprechpartner

Der Name des Vermittlers befindet sich im Antrag oder im Angebot.

3. Ladungsfähige Anschriften des Vertragspartners/
Vermittlers

Die ladungsfähige Anschrift der AXA Versicherung AG ist unter Punkt 1 genannt. Die Anschrift 
des Vermittlers der AXA, der dem Versicherungsnehmer gegenüber tätig wird, befindet sich 
im Antrag oder im Angebot.

4. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers

Die Hauptgeschäftstätigkeit der AXA Versicherung AG ist der Betrieb von Versicherungsge-
schäften.

5. Garantiefonds

Ein Garantiefond ist gesetzlich nicht vorgesehen.

6. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

Der Leistungsumfang ergibt sich aus dem Antrag oder dem Angebot. Es gelten die zu 
Vertragsbeginn gültigen und dem Versicherungsnehmer zuvor ausgehändigten Versicherungs-
bedingungen.

7. Gesamtpreis der Versicherung

Die Höhe des Beitrags einschließlich der Steuer ist dem Antrag zu entnehmen bzw. dem 
Angebot und dem Versicherungsschein, welche dem Versicherungsnehmer überreicht bzw. 
zugesandt werden.

8. Zusätzlich anfallende Kosten und/oder Gebühren

Für Tätigkeiten, die über die gewöhnliche Verwaltung des Vertrages hinausgehen, stellen 
wir Gebühren in Rechnung, insbesondere Gebühren für Mahnungen (zurzeit 7,50 Euro), 
für Lastschriftrückläufer (zurzeit 10,00 Euro) und angemessene Geschäftsgebühren bei 
Rücktritt vom Vertrag wegen Nichtzahlung des Erstbeitrages. Hierzu verweisen wir auf § 39 
Abs. 1 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) in Verbindung mit den dem Vertrag 
zugrundeliegenden Bedingungen.

9. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und 
Erfüllung

Angaben zur Fälligkeit des Beitrags sind den dem Vertrag zugrundeliegenden Bedingungen 
zu entnehmen. 
Der Versicherungsnehmer hat seine Pflicht zur Zahlung des Beitrags erfüllt, wenn die Zah-
lung bei der AXA Versicherung AG eingegangen ist. Das ist bei einer Überweisung der Zeit-
punkt, zu dem der Beitrag auf dem Konto der AXA Versicherung AG gutgeschrieben wird.  

Bei Zahlung im Wege des SEPA-Lastschriftverfahrens ist zusätzlich die wirksame Belas-
tung des Kontos des Versicherungsnehmers erforderlich.
Die Zahlung ist rechtzeitig, wenn
■	� bei einem Überweisungsauftrag an die Bank des Versicherungsnehmers der Beitrag 

innerhalb der Zahlungsfrist vom Konto des Versicherungsnehmers abgebucht wurde;
■	� Einzahlungen auf das Konto der AXA Versicherung AG bei Bank oder Post innerhalb 

der Zahlungsfrist vorgenommen werden.
Hat der Versicherungsnehmer der AXA Versicherung AG ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt, 
hat er lediglich dafür zu sorgen, dass der Beitrag zum Zeitpunkt der Fälligkeit von seinem 
Konto abgebucht werden kann, also ausreichende Kontodeckung besteht.

10. Befristung der Gültigkeitsdauer der zur 
Verfügung gestellten Informationen bzw. der 
Gültigkeit befristeter Angebote

Sofern die AXA Versicherung AG die Gültigkeit von Informationen oder Angeboten begrenzt 
hat, befindet sich dort ein entsprechender Hinweis. Im Übrigen gelten die Regelungen 
des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), insbesondere des § 147 BGB. Danach kann der 
einem Abwesenden gemachte Antrag nur bis zu dem Zeitpunkt angenommen werden, 
in welchem der Antragende den Eingang der Antwort unter regelmäßigen Umständen 
erwarten darf.

11. Spezielle Risiken

Für die Unfallversicherung mit Beitragsrückzahlung gilt:  
Die Leistungen aus der Überschussbeteiligung können nicht garantiert werden, da die 
Überschussentwicklung von den künftigen Kapitalerträgen und der Entwicklung der 
Kosten abhängig ist.

12. Angaben zum Vertragsabschluss, zum Beginn 
der Versicherung und des Versicherungsschutzes 
sowie zur Antragsfrist

Der Versicherungsvertrag kommt zustande, wenn der Versicherungsnehmer seine Vertrags-
erklärung nicht innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins und 
der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
sowie der weiteren gesetzlich vorgeschriebenen Informationen widerruft. Bei einem 
vom Antrag des Versicherungsnehmers abweichenden Versicherungsschein kommt der 
Versicherungsvertrag mit dem vom Antrag abweichenden Inhalt zustande, wenn der 
Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats nach Zugang des Versicherungs-
scheins in Textform widerspricht.
Der Versicherungsschutz beginnt mit der Einlösung des Versicherungsscheines durch 
Zahlung des Erstbeitrages und der Versicherungsteuer, jedoch nicht vor dem vereinbarten 
Zeitpunkt.
Sofern vereinbart gilt:
Wird der erste Beitrag erst nach diesem Zeitpunkt eingefordert, alsdann aber ohne 
Verzug gezahlt, so beginnt der Versicherungsschutz mit dem vereinbarten Zeitpunkt.
Die Angaben zum Beginn der Versicherung ergeben sich im Übrigen aus dem Antrag oder 
dem Angebot sowie den dem Vertrag zugrunde liegenden Bedingungen.
Eine Frist, während der der Versicherungsnehmer an seinen Antrag gebunden ist, besteht 
nicht.

13. Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Der Versicherungsnehmer kann seine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne 
Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, 
nachdem der Versicherungsnehmer den Versicherungsschein, die Vertragsbestim-
mungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Infor-
mationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit 
den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in 
Textform erhalten hat. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absen-
dung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:
AXA Versicherung AG
Colonia - Allee 10-20, 51067 Köln
Postanschrift: 51171 Köln
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Sofern der Versicherungsnehmer einen Versicherungsbeginn beantragt, der vor dem 
Ablauf der Widerrufsfrist liegt, erklärt er sich damit einverstanden, dass der Versiche-
rungsschutz vor Ablauf dieser Frist beginnt und der erste oder einmalige Beitrag (Einlö-
sungsbeitrag) – abweichend von der gesetzlichen Regelung – vor Ablauf der Frist fällig, 
d.h. unverzüglich zu zahlen ist.

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und die AXA Versicherung 
AG erstattet dem Versicherungsnehmer den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs 
entfallenden Teil der Beiträge, wenn der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass 
der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil des Beitrags, 
der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, darf die AXA Versicherung AG in 
diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um einen Betrag, der sich je nach Zahlweise 
wie folgt berechnet:

Anzahl der Tage 
an denen Versi-
cherungsschutz 
bestanden hat

multipliziert 
mit

1/360 des im Antrag ausgewiesenen Jahresbeitrags

1/180 des im Antrag ausgewiesenen  
Halbjahresbeitrags

1/90 des im Antrag ausgewiesenen  
Vierteljahresbeitrags

1/30 des im Antrag ausgewiesenen Monatsbeitrags

Die Erstattung zurückzuzahlender Beiträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage 
nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der 
Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurück
zugewähren und gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben sind.
Hat der Versicherungsnehmer das Widerrufsrecht nach § 8 des Versicherungsvertrags-
gesetzes wirksam ausgeübt, ist er auch an einen mit dem Versicherungsvertrag zusammen-
hängenden Vertrag nicht mehr gebunden. Ein zusammenhängender Vertrag liegt vor, 
wenn er einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag aufweist und eine Dienstleistung des 
Versicherers oder eines Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Dritten 
und dem Versicherer betrifft. Eine Vertragsstrafe darf weder vereinbart noch verlangt werden.

Besondere Hinweise
Das Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf ausdrücklichen Wunsch des Versicherungs-
nehmers sowohl von ihm als auch von der AXA Versicherung AG vollständig erfüllt ist, 
bevor der Versicherungsnehmer das Widerrufsrecht ausgeübt hat.

Ende der Widerrufsbelehrung

14. Laufzeit

Die Laufzeit des Vertrages ergibt sich aus dem Antrag, dem Angebot oder aus dem 
Versicherungsschein.

15. Angaben zur Beendigung des Vertrages, 
insbesondere zu den vertraglichen Kündigungs-
bedingungen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen

Wenn der Versicherungsnehmer den Erstbeitrag nicht oder nicht rechtzeitig zahlt, ist der 
Versicherer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
Wenn der Versicherungsnehmer seine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt, kann der 
Versicherer ebenfalls vom Vertrag zurücktreten oder kündigen.
Der Vertrag kann von beiden Seiten zum vereinbarten Ablauf und nach Eintritt eines 
Versicherungsfalles gekündigt werden.
Der Versicherungsvertrag kann außerdem von beiden Seiten (Erwerber und Versicherer) 
im Fall der Veräußerung der versicherten Sachen gekündigt werden.
Erhöht der Versicherer auf Grund einer Anpassungsklausel den Beitrag, ohne dass sich 
der Umfang des Versicherungsschutzes entsprechend ändert, kann der Versicherungsnehmer 
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit so-
fortiger Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung, 
kündigen.
Der Versicherer kann außerdem bei Zahlungsverzug mit einem Folgebeitrag kündigen.
Unrichtige Angaben zu den Tarifmerkmalen können zu Vertragsstrafen führen.
Weitere Einzelheiten, insbesondere zu den Kündigungsfristen und etwaigen Vertragsstrafen, 
sind den dem Vertrag zugrundeliegenden Bedingungen zu entnehmen.

16. Angabe des Rechts, welches der Versicherer 
bei der Vertragsanbahnung der Beziehung zum 
Versicherungsnehmer zugrunde legt

Den vorvertraglichen Beziehungen liegt deutsches Recht zugrunde.

17. Anwendbares Recht und zuständiges Gericht

Anwendbares Recht
Auf den Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland (deutsches Recht) 
Anwendung.

Zuständiges Gericht
Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen Gerichtsstände der 
Bundesrepublik Deutschland.
Verlegt der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz, Sitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Versicherungsvertragsgesetzes 
oder ist sein Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung 
nicht bekannt, ist das Gericht am Sitz des Versicherers zuständig.
Andere nach deutschem Recht begründete Gerichtsstände werden durch diese 
Vereinbarungen nicht ausgeschlossen.

18. Maßgebliche Vertragssprache

Alle Vertragsbedingungen und die vorliegenden Vertragsinformationen werden in 
deutscher Sprache mitgeteilt. Während der Laufzeit dieses Vertrages wird in Deutsch 
kommuniziert.

19. Außergerichtliche Beschwerde und 
Rechtsbehelfsverfahren

Sollte der Versicherungsnehmer mit Entscheidungen der AXA Versicherung AG nicht ein
verstanden sein, besteht die Möglichkeit zur außergerichtlichen Streitbeilegung, den 
Versicherungsombudsmann als einen unabhängigen und neutralen Schlichter anzurufen:
„Versicherungsombudsmann e. V.“
Postfach 080632, 10006 Berlin,
Tel.: 0800 3696000, Fax 0800 3699000
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Internet: www.versicherungsombudsmann.de
Das Schlichtungsverfahren ist bis zu einem Beschwerdewert von 100.000,- Euro möglich 
und kostenfrei.
Der Beschwerdegegenstand darf noch nicht bei Gericht anhängig sein. 

20. Möglichkeit einer Beschwerde bei der 
zuständigen Aufsichtsbehörde

Sollte der Versicherungsnehmer mit Entscheidungen des Versicherers nicht einverstanden 
sein, besteht die Möglichkeit bei der zuständigen Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen.
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
www.bafin.de
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